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Bedingungen für die planmäßige Erhöhung der Bei-
träge und Leistungen ohne erneute Gesundheitsprü-
fung (Dynamik) 

(25L10, Stand 01/2025) 

Mit diesen Versicherungsbedingungen wenden wir uns an Sie als unseren Versicherungsnehmer und Vertragspartner. 

 
§ 1 Nach welchem Maßstab erfolgt die planmäßige Erhö-

hung der Beiträge? 

(1) Der Beitrag für diese Versicherung einschließlich etwai-
ger Zusatzversicherungen erhöht sich  
 

• entweder jeweils im selben Verhältnis wie der 
Höchstbeitrag in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung der Angestellten mindestens jedoch um 5 % 
jährlich oder  

• um einen festen Prozentsatz zwischen 3 % und 
10 %.  

Die Beitragserhöhung bewirkt eine Erhöhung der Leistun-
gen ohne erneute Gesundheitsprüfung.  

(2) Die planmäßigen Erhöhungen erfolgen bis 5 Jahre vor 
Ablauf der Beitragszahlungsdauer, jedoch nicht länger 
als bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem die versi-
cherte Person das 70. Lebensjahr vollendet hat.  

§ 2 Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beiträge und 
Leistungen? 

(1) Die Erhöhungen des Beitrags und der Leistungen erfol-
gen zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres. 

(2) Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhöhungstermin eine 
Mitteilung über die Erhöhung. Der Versicherungsschutz 
aus der jeweiligen Erhöhung beginnt am Erhöhungster-
min. 

§ 3 Wonach errechnen sich die erhöhten Leistungen? 

(1) Die jeweils vertraglich vereinbarten Leistungen gemäß 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen erhöhen 
sich unter Zugrundelegung der für diese Versicherung 
geltenden Rechnungsgrundlagen. 

(2) Die Leistungen erhöhen sich nicht im gleichen Verhältnis 
wie die Beiträge. 

(3) Ist eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung einge-
schlossen, wird eine mitversicherte Berufsunfähigkeits-
rente im selben Verhältnis wie die Beitragssumme der 
Hauptversicherung erhöht, jedoch ohne ggf. erfolgte Zu-
zahlungen. Die Beitragssumme ist die Summe der wäh-
rend der vereinbarten Beitragszahlungsdauer von Ihnen 
zu zahlenden Beiträge. 

§ 4 Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die Erhö-
hung der Leistungen? 

(1) Alle im Rahmen des Vertrages getroffenen Vereinbarun-
gen, insbesondere die Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen sowie die Bezugsrechtsverfügung, gelten eben-
falls für die Erhöhung der Leistungen.  

(2) Durch die Erhöhung der Beiträge entstehen Abschluss-
kosten, für die der Paragraph „Wie werden die Kosten Ih-
res Vertrages verrechnet?“ der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen Anwendung findet.  

(3) Die Erhöhung der Leistungen setzt die Fristen in den Pa-
ragraphen der Allgemeinen Bedingungen für die Verlet-
zung der vorvertraglichen Anzeigepflicht und der Selbst-
tötung nicht erneut in Lauf. 

(4) Jede Erhöhung nimmt ohne Wartezeit sofort an der Über-
schussbeteiligung teil.  

§ 5 Wann werden Erhöhungen ausgesetzt? 

(1) Eine Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr bis zum 
Ende des ersten Monats nach dem Erhöhungstermin wi-
dersprechen oder den ersten erhöhten Beitrag nicht in-
nerhalb von zwei Monaten nach dem Erhöhungstermin 
zahlen. 

(2) Entfallene Erhöhungen können Sie nur mit unserer Zu-
stimmung nachholen. 

(3) Sollten Sie mehr als zweimal hintereinander von der Er-
höhungsmöglichkeit keinen Gebrauch machen, so er-
lischt Ihr Recht auf weitere Erhöhungen; es kann jedoch 
mit unserer Zustimmung neu begründet werden. 

(4) Haben Sie eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 
eingeschlossen und nicht die fortgeführte Beitragserhö-
hung gewählt, erfolgen keine Erhöhungen, solange we-
gen Berufsunfähigkeit Ihre Beitragszahlungspflicht ent-
fällt. 


